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04.06.2021 / GFK 

BADE- & SCHWIMMHALLENORDNUNG 

Herzlich willkommen in der Schwimmhalle Birsfelden. Wir möchten, dass sich alle in der 
Schwimmhalle Birsfelden wohlfühlen und vergnügen können. Wer die Schwimmhalle besucht, 
erklärt sich mit folgenden Regeln einverstanden.  

 Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten. 

 Benutzer und Zuschauer dürfen die Schwimmhalle aus hygienischen Gründen nicht in 
Strassenkleidern betreten. Nur Badekleider oder Sportkleider sind erlaubt. 

 Badeshorts (nicht enganliegende Badehosen) oder Unterwäsche sind verboten. 

 Kleinkinder haben in der Schwimmhalle Badehosen oder Badewindeln zu tragen. 

 Vor dem Betreten der Schwimmhalle ist gründliches Duschen obligatorisch. 

 Personen mit Infektionen (z.B. Hautausschläge, Warzen) oder Pflastern und Verbänden 
haben keinen Zutritt zur Halle. Bei Unwohlsein oder Krankheit ist auf die Benutzung der 
Schwimmhalle zu verzichten. 

 Die Garderoben sind keine Aufenthaltsräume. Sie dienen ausschliesslich dem 
Umziehen. 

 Für das Trocknen ist der Nassbereich neben der Dusche vorgesehen. Die Garderobe ist 
trocken zu halten. 

 Trottinetts oder andere Fahrgeräte sind im Gebäude nicht erlaubt und müssen 
ausserhalb abgestellt werden. 

 Die Schwimmhalle und Garderoben sind ordentlich zu verlassen. 

 Das Fotografieren und Filmen in der Schwimmhalle und von ausserhalb ist nicht erlaubt. 
Der Eingangsbereich wird durch die Gemeinde per Video überwacht. 

 Das Essen und Trinken in der Schwimmhalle und der Garderobe ist verboten. 

 Das Betreten der Garderoben, Toiletten, Duschen und der Schwimmhalle ist nur barfuss 
zulässig. Schuhe sind verboten. 

 Weibliche und männliche Nutzer verwenden separate Garderoben und Toiletten. Davon 
ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. 

 Bei Verlust oder Diebstahl von Gegenständen wird keine Haftung übernommen. 


